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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gladbeck 

Ausgabe 18/23       Donnerstag, 23. November 2023 

 

Bekanntmachung 

 

Planfeststellung für den Neubau der Bundesautobahn 52 (A 52) zwischen dem Autobahnkreuz 

(AK) Essen-Nord (B 224) und dem Autobahnkreuz Essen/Gladbeck  

Teil 01: AK Essen-Nord – südlich dem AK Essen/Gladbeck (Stadtgrenze Bottrop/Gladbeck) von 

Bau-km 0+000,000 nördlich der Brücke über die Emscher bis Bau-km 3+625,072 nördlich der 

Straße im Gewerbepark einschließlich weiterer notwendiger Folgemaßnahmen 

auf dem Gebiet der Städte Bottrop, Essen und Dorsten sowie der Gemeinden Schermbeck und 

Hünxe 

 
- Anhörungsverfahren - 

 
Die Bezirksregierung Münster führt im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die    o. a. 
Baumaßnahme gemäß § 17a des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in Verbindung mit § 73 Abs. 6 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) einen 
Erörterungstermin durch. 
 

Die Erörterung findet vom 04.12.2023 bis zu 08.12.2023 im Story Eventhouse, Ruhrölstr. 3, 46240 
Bottrop, statt. 
 
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
 
 
Montag, 04. Dezember 2023: 
 
9:30 – 16:30 Uhr Erörterung der Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange  
 
 
Dienstag, 05. Dezember 2023 
 
9:00 – 16:00 Uhr Themenbezogene Erörterung von Einwendungen Privater 
 

1. Planrechtfertigung  

2. Planungsvarianten  

3. Verkehrsprognose  

4. Immissionen  

5. Natur und Landschaft, Artenschutz  

6. Wasser 
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7. Boden  

8. Naherholung und Wegebeziehungen  

9. Sonstige allgemeine Belange  

 
 
Mittwoch, 06. Dezember 2023: 
 
09:00 – 16:00 Uhr Erörterung der Einwendungen Privater, die durch eine geplante 

Grundstücksinanspruchnahme betroffen sind  
 
 
Donnerstag, 07. Dezember 2023: 
 
09:00 – 12:30 Uhr Erörterung der Einwendungen Privater, die durch eine geplante 

Grundstücksinanspruchnahme betroffen sind  
 
13:15 – 16:00 Uhr Erörterung der Stellungnahme der anerkannten Umwelt- und 

Naturschutzvereinigungen  
 
 
Freitag, 08. Dezember 2023 
 
9:00 Uhr – 10:00 Uhr Erörterung 
 
 
Der Zeitbedarf für die Behandlung der einzelnen Tagesordnungspunkte kann nicht abgeschätzt 
werden. Bei Bedarf ist daher eine Verlängerung der Erörterung an den einzelnen Tagen über 16:00 Uhr 
hinaus möglich. Falls erforderlich, wird die Erörterung über den 08.12.2023 hinaus oder an einem 
späteren Termin fortgesetzt.   
 
In dem Termin werden die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen sowie die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zu dem Plan mit denjenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, den Betroffenen, den Behörden und der Vorhabenträgerin (Autobahn GmbH) sachlich 
erörtert. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Teilnahmeberechtigt sind nachfolgend genannte 
Privatpersonen: 
 

 Einwenderinnen und Einwender (Personen, die schriftlich oder zur Niederschrift 
Einwendungen erhoben haben), 

 Betroffene (Personen, deren Rechte oder Belange von dem Vorhaben berührt werden) sowie 
deren 

 gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter, Bevollmächtigte und Sachbeistände 
(Bevollmächtigte haben ihre Bevollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen 
und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben) und 

 Vertreterinnen und Vertreter der am Verfahren beteiligten Behörden und Verbände. 
 

Kosten, die durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entstehen, 
werden nicht erstattet.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass beim Ausbleiben einer oder eines Beteiligten auch in Abwesenheit 
dieser Person verhandelt werden kann, dass verspätete oder formunwirksame Einwendungen von der 
inhaltlichen Erörterung grundsätzlich ausgeschlossen sind und dass das Anhörungsverfahren mit 
Schluss des Erörterungstermins beendet ist.  
 
Die form- und fristgerecht eingegangenen Einwendungen werden auch dann im weiteren 
Verfahren berücksichtigt, wenn die Einwenderin oder der Einwender nicht am Erörterungstermin 
teilnimmt.  
 
Die detaillierte Tagesordnung und das Informationsblatt zum Erörterungstermin und die Allgemeine 
Gegenäußerung der Vorhabenträgerin Autobahn GmbH zu den Einwendungen sind ab dem 
20.11.2023 auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter www.brms.nrw.de/go/verfahren -
> Planfeststellung Straße (Stichwort: Erörterungstermin – Planfeststellung für den Bau A 52 von AK 
Essen-Nord bis Stadtgrenze Bottrop/Gladbeck) einzusehen und abrufbar. Dort finden sich auch 
Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren. 
 
 
Gladbeck, den 22.11.2023 

   

Bettina Weist 

- Bürgermeisterin - 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetzt – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in der zurzeit gültigen 
Fassung werden die Pfändungsverfügungen der Stadt Gladbeck vom 03.05.2023 und 25.09.2023  
 

Herrn Oemar Sharif Badoella (Az.: 5042589) 
letzte bekannte Anschrift: Trientje Timmerstraat 43, 3882 KN Putten, Niederlande 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  
 
Eine Zustellung auf anderer Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift nicht festgestellt werden 
konnte und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellbevollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Die Pfändungsverfügungen können bei der Stadtverwaltung Gladbeck – Amt für kommunale Finanzen – 
Neues Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck, Zimmer 224, eingesehen und abgeholt werden. 
 
Die Pfändungsverfügungen gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Durch diese Veröffentlichung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen. 
 
Gladbeck, den 14.11.2023 
Im Auftrag 
 
- Mögelin - 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
über die Ersatzbestimmung eines Vertreters  

des Integrationsrates der Stadt Gladbeck 
 
Bei der Wahl des Integrationsrates der Stadt Gladbeck am 13.09.2020 ist Frau Türkan Yayli für die 
„Alternative Bürger Initiative“ (ABI) in den Integrationsrat der Stadt Gladbeck gewählt worden. Frau 
Yayli hat am 25.08.2023 ihren Mandatsverzicht mit sofortiger Wirkung erklärt. 
 
Gem. § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes rückt nach der Reserveliste der „Alternativen Bürger 
Initiative“ Frau Suade Özmen, wohnhaft in 45968 Gladbeck, neu in den Integrationsrat der Stadt 
Gladbeck ein. 
 
Gegen die Feststellung kann innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleiterin, 
Willy-Brandt-Platz 2, 45964 Gladbeck, einzulegen. 
 
Gladbeck, den 21.11.2023 
Die Wahlleiterin 
 
- Bettina Weist - 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Zentraler Betriebshof Gladbeck 

 

Jahresabschluss 2022 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 19. Oktober 2023 den Jahresabschluss 2022 (Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang mit Entwicklung des Anlagevermögens und Gewinn- und 

Verlustrechnung nach Betriebszweigen) des Zentralen Betriebshofes Gladbeck festgestellt sowie den 

Lagebericht 2022 des Zentralen Betriebshofes Gladbeck zur Kenntnis genommen. 

 

 

Er hat beschlossen, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 283.164,65 € wie folgt zu verwenden: 

 

a) Einstellung in die allgemeine Rücklage des ZBG     151.398,56 € 

    davon Überschuss Betrieb gewerblicher Art (BgA)      151.398,56 € 

    Der Überschuss wird den Rücklagen des BgA „ZBG Duales System der  

Stadt Gladbeck“ zugeführt und soll somit dem BgA durch „Stehenlassen“  

als Eigenkapital zur Verfügung stehen. 

 

b) Abführung an den Haushalt der Stadt Gladbeck 

    Ausschüttungsbetrag         131.766,09 € 

    davon aus den hoheitlichen Bereichen         96.502,22 € 

    davon Überschuss Betrieb gewerblicher Art        35.263,87 € 

 

    abzgl. einzubehaltende Kapitalertragssteuer 

    (15% von 35.263,87 € gem. § 43a Abs. 1, S. 1, Nr. 2 Einkommenssteuergesetz)    - 5.289,58 € 

    abzgl. Solidaritätszuschlag 

    (5,5% auf die Kapitalertragssteuer)            - 290,93 € 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Haushaltswirksamer Nettobetrag        126.185,58 € 

 

 

Die Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2022 hat der Zentrale Betriebshof Gladbeck 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft  Dr. Heilmaier & Partner GmbH, 

Krefeld, übertragen. 
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Diese hat mit Datum vom 25. Juli 2023 den nachfolgend dargestellten  

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

erteilt. 

 

 

„An die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentraler Betriebshof Gladbeck, Gladbeck 

 

Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Zentraler Betriebshof Gladbeck, 

Gladbeck, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum  31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Zentraler Betriebs-

hof Gladbeck, Gladbeck, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 

geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein- Westfalen i. V. m. den einschlägigen 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landes-

rechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage des Betriebs zum 31. Dezember 2022 sowie seiner Ertragslage für 

das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen 

Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs. In allen wesentlichen Belangen steht 

dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigen-

betriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 

HGB und § 103 GO NRW i. V. m. § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
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Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-

merks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Betrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-

fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-

lage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 

Verantwortung der Betriebsleitung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die Betriebsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften 

der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein- Westfalen i. V. m. den einschlägigen 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 

Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs vermittelt. 

Ferner ist die Betriebsleitung verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen 

aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens-

schädigungen) oder Irrtümern ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Betriebsleitung dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 

Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-

wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-

schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-

legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-

ächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem ist die Betriebsleitung verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 

unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes ver-

mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschrif-

ten der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein- Westfalen i. V. m. den einschlägigen 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Betriebsleitung ver-

antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 

die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-

reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und 

ob der Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild 

von der Lage des Betriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der  

 

 

Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i. V. m. den einschlägigen deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 

der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW i. V. m. § 102 GO NRW unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich 

angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 

der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 

von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-

abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-

nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 

dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende 

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 

Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 

Gesellschaft abzugeben. 
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von der Betriebsleitung angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Betriebsleitung dargestellten geschätz-

ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von der Betriebsleitung angewand-

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des 

Betriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss  

 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-

vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 

machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 

Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 

mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der 

Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs vermittelt. 

 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Betriebs. 

 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Betriebsleitung dargestellten zukunftsorien-

tierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 

vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Betriebsleitung 

zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 

den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 

ab. 

 Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

 zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel 

im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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Die vollständige Fassung des Jahresabschlusses ist im Internet unter der Adresse www.zb-gladbeck.de 

veröffentlicht. Ferner können der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Jahr 2022 bis zur Fest-

stellung des Jahresabschlusses 2023 nach vorheriger telefonischer Terminabsprache (02043 992734) im 

Verwaltungsgebäude des Zentralen Betriebshof Gladbeck, Wilhelmstr. 61, 45964 Gladbeck, Raum 19, 

während folgender Zeiten eingesehen werden: 

 

Montag bis Donnerstag: 8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.30 Uhr 

Freitag:   8.30 – 12.00 Uhr 

 

 

Gladbeck, den 14.11.2023 

Die Betriebsleitung 

Im Auftrag 

 

René Hilgner          Bruno Fritz 

- Erster Betriebsleiter -        - Fachbereichsleiter - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtsblatt der Stadt Gladbeck, Herausgeberin: Die Bürgermeisterin 

 

Redaktion und Vertrieb: Büro der Bürgermeisterin, Rathaus, 45964 Gladbeck, Telefon 99-2748, FAX 99-1010. Hier ist 

das Amtsblatt kostenlos erhältlich. Die regelmäßige Zustellung durch die Post erfolgt gegen Vorauszahlung einer 

Vertriebskostenpauschale von jährlich 10,23 Euro zum 15. November des jeweils vorausgehenden Jahres. 

 

Jede:r Einwohner:in kann sich gemäß § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck zu den in dieser Ausgabe 

behandelten bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt Gladbeck innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Erscheinen der 

Ausgabe schriftlich äußern. 


